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Anhang – Kodierbuch 

Einheiten 

1. Die Auswahleinheit

Die Auswahleinheit bildet die Grundgesamtheit aller Instagrambeiträge der Tagesschau zum

Israel-Palästina-Konflikt im Zeitraum vom 07.Oktober 2023 bis zum 07.Oktober 2024.

Untersucht werden sollen nur solche Beiträge, die ihren geographischen Schwerpunkt auf

Israel und/oder Palästina (Gazastreifen und Westbank) legen. Das bedeutet, dass Beiträge,

die im Zusammenhang mit dem Konflikt stehen, aber ihren geographischen Schwerpunkt in

anderen Ländern oder Regionen haben, nicht kodiert werden sollen. Dementsprechend

werden bspw. Beiträge zu Protesten in Deutschland oder in den USA ausgespart. Eine

Ausnahme bieten Artikel, die Friedensverhandlungen und/oder die UN zum Thema haben.

Ebenfalls soll diese Arbeit nicht den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah untersuchen.

Thematisiert ein Beitrag die Auswirkungen des Konfliktes zwischen diesen beiden Parteien in

Israel, ist dieser nicht Teil der Auswahleinheit. Ebenso verhält es sich zu den Beiträgen, die

sich mit dem Verhältnis und der Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran, beschäftigen.

Es wird keine Stichprobe gezogen und handelt sich somit um eine Vollerhebung.

2. Die Analyseeinheit

Eine Analyseeinheit entspricht einem Beitrag der Tagesschau auf Instagram. Dabei soll

lediglich der Inhalt der Slides untersucht werden.

Formale Variablen 

1. Identifikationsnummer

Jeder Beitrag erhält eine Identifikationsnummer, um eine intersubjektive Überprüfung zu

ermöglichen. Die Durchnummerierung startet beim ersten Beitrag am 07.Oktober 2023 und

endet mit dem letzten Beitrag der Auswahleinheit am 07.Oktober 2024.

2. Monat

Die Monate, in denen die Beiträge erschienen, sollen nach folgendem Muster erfasst werden:

Zahl Monat 

1 Oktober 2023 
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2 November 2023 

… … 

13 Oktober 2024 

 

3. Beitragsform 

In der Auswahleinheit kommen vier verschiedene Beitragsformen vor, die wie folgt kodiert 

werden sollen:   

Zahl Beitragsform 

1 Reine Textbeiträge 

2 Textbeiträge mit Bildern 

3 Video 

4 Gemischt 

 

4. Anzahl der Slides 

Hier wird die Anzahl der Slides des Beitrags eingetragen. Ist der Beitrag ein Video und das 

Video nicht Teil mehrerer Slides, wird die Anzahl 1 eingetragen.  

5. Beitragsart 

In der Auswahleinheit liegen verschiedene Beitragsarten vor, die die Tagesschau nutzt. Die 

Beitragsart erschließt sich direkt aus der Überschrift in dem Beitrag. Alleinstehend sind all 

solche Beiträge, die weder ein Update am Morgen noch ein Nahostupdate sind.  

Zahl Beitragsart 

1 Update am Morgen 

2 Nahostupdate (anfangs auch „Angriffe auf Israel“/ „Lage in Nahost“ genannt) 

3 Alleinstehend 

 

Inhaltliche Variablen 

1. Block: Thema 
1.1. Gegenstand 

Hier soll unterschieden werden, ob es sich um einen Beitrag handelt, der aktuelles Geschehen 

behandelt oder über den Hintergrund/Kontext aufklärt. Zu letzterem soll auch die 

Thematisierung von Konfliktlösungen zählen. 
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Zahl Gegenstand 

1 Aktuelles Geschehen 

2 Hintergrund/Kontext 

3 Gemischt 

 

1.2. Hauptthema 

Hier soll das Hauptthema des Beitrags kodiert werden. Das Hauptthema ist das Thema des 

Beitrags, das räumlich den meisten Platz einnimmt. Sollte es mehrere Hauptthemen in einem 

Beitrag geben, sollte in diesem Fall das zuerst erwähnte Thema als Hauptthema eingetragen 

werden. Dies lässt sich mit der etablierten Darstellungsform der umgekehrten Pyramide 

begründen, die besagt, dass die wichtigsten Informationen zu Beginn der Nachricht stehen 

(vgl. Schweiger 2017: 29). Bei Überschneidungen soll das jeweils Spezifischere kodiert 

werden, bspw. Demonstrationen in Israel anstatt Israelische Innenpolitik.  

Zahl Hauptthema 

1 Angriff der Hamas (Geschehnisse um den 07.Oktober) 

2 Hamas (Hintergrundinformationen zu der Hamas sowie aktuelle Veränderungen in 

der Gruppe) 

3 Geiseln (Geiseln, die am 07.Oktober von der Hamas genommen und in den 

Gazastreifen entführt wurden) 

4 Kriegsgeschehen (Gegenseitige Angriffe und Offensiven) 

5 Humanitäre Lage/Versorgung in Gaza (Berichte zur humanitären Lage in Gaza sowie 

Berichte zur Lieferung von Lebensmitteln, Treibstoff, Wasser, Medikamente usw.; 

Vertreibung und Flucht) 

6 Westbank (Berichte zu Geschehnissen in der Westbank) 

7 Historischer Hintergrund (Erklärungen des historischen Hintergrundes und der 

Entwicklung des Konfliktes) 

8 Israelische Innenpolitik (Innenpolitische Debatten, politische Figuren, Machtwechsel) 

9 Demonstrationen in Israel (Demonstrationen in Israel gegen bspw. die Justizreform 

oder die Kriegsstrategie der Regierung) 

10 Palästinensische Innenpolitik (Politische Figuren, innenpolitische Debatten) 

11 Konfliktlösungen (Möglichkeiten zur Beendigung des aktuellen Krieges und des 

größeren Konfliktes) 

12 UN/Gerichte (Sitzungen der UN-Vollversammlung, des Sicherheitsrates, 

Verhandlungen/Entscheidungen des IGH und ISTGH) 

13 Verhandlungen (Verhandlungen zur Beendigung des Krieges und für Waffenruhen) 

14 Gewalt in Israel (Gewaltsame Auseinandersetzungen in Israel, Anschläge) 
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15 Zerstörung in Gaza (Zerstörung von Infrastruktur) 

16 Palästinensische Opfer (Palästinensische Todesopfer) 

17 Sonstiges 

 

1.3. Nebenthema 

Es gelten die gleichen Kodierregeln wie für das Hauptthema. Sollte es kein Nebenthema 

geben, ist -99 einzutragen.  

Zahl Nebenthema 

1 Angriff der Hamas 

2 Hamas 

3 Geiseln 

4 Kriegsgeschehen 

5 Humanitäre Lage/Versorgung in Gaza 

6 Westbank 

7 Historischer Hintergrund 

8 Israelische Innenpolitik 

9 Demonstrationen in Israel 

10 Palästinensische Innenpolitik 

11 Konfliktlösungen 

12 UN/Gerichte 

13 Verhandlungen 

14 Gewalt in Israel 

15 Zerstörung in Gaza 

16 Palästinensische Opfer 

17 Sonstiges 

-99 Kein Nebenthema 

 

1.4. Erster Bild-/Videoinhalt 

Hier soll der erste Bild- oder Videoinhalt kodiert werden. Treffen mehrere Kategorien zu, soll 

die spezifischere kodiert werden, also bspw. Demonstrationen in Israel anstatt israelischer 

Innenpolitik. Sollte es kein Bild oder Video geben, ist -99 einzutragen.  

Zahl Erster Bild-/Videoinhalt 

1 Angriff der Hamas 

2 Hamas 
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3 Geiseln 

4 Kriegsgeschehen 

5 Humanitäre Lage/Versorgung in Gaza 

6 Westbank 

7 Historischer Hintergrund 

8 Israelische Innenpolitik 

9 Demonstrationen in Israel 

10 Palästinensische Innenpolitik 

11 Konfliktlösungen 

12 UN/Gerichte 

13 Akteur:in der politischen oder militärischen Elite 

14 Israelisches Militär 

15 Gaza (Aufnahmen von/in Gaza, die keiner anderen Kategorie zuzuordnen sind) 

16 Zerstörung Gaza 

17 Gewalt in Israel 

18 Palästinensische Todesopfer 

19 Sonstiges 

-99 Kein Bild oder Video 

 

1.5. Zweiter Bild-/Videoinhalt  

Es gelten die gleichen Kodierregeln wie für den ersten Bild-/Videoinhalt. Sollte es keinen 

zweiten Bild- oder Videoinhalt geben, ist -99 einzutragen.  

Zahl Zweiter Bild-/Videoinhalt 

1 Angriff der Hamas 

2 Hamas 

3 Geiseln 

4 Kriegsgeschehen 

5 Humanitäre Lage/Versorgung in Gaza 

6 Westbank 

7 Historischer Hintergrund 

8 Israelische Innenpolitik 

9 Demos in Israel 

10 Palästinensische Innenpolitik 

11 Konfliktlösungen 

12 UN/Gerichte 
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13 Akteur:in der politischen oder militärischen Elite 

14 Israelisches Militär 

15 Gaza 

16 Zerstörung Gaza 

17 Gewalt in Israel 

18 Palästinensische Todespfer 

19 Sonstiges 

-99 Kein Bild oder Video 

 

2. Block: Akteur:innen 
2.1.  Hauptakteur:innen 

Der oder die Hauptakteur:in ist die Person, Gruppe oder Institution, die inhaltlich den meisten 

Platz einnimmt. Sollte es mehrere Hauptakteur:innen in einem Beitrag geben, ist in diesem 

Fall die zuerst erwähnte Person, Gruppe oder Institution Hauptakteur:in. Dabei kann es sich 

um handelnde bzw. genannte oder zitierte Akteur:innen handeln. Diese Definition gilt für alle 

folgenden Kodierungen von Hauptakteur:innen. 

2.1.1. Nationalität des oder der Hauptakteur:in 

Hier soll die Nationalität des/der Hauptakteur:innen vermerkt werden. Treffen mehrere 

Nationalitäten zu, soll die Nationalität, aus deren Perspektive der oder die Akteur:in spricht 

oder handelt, kodiert werden. Ist also eine von zwei Nationalitäten israelisch oder 

palästinensisch, soll diese priorisiert kodiert werden.  

Zahl Nationalität des oder der Hauptakteur:in 

1 Palästina (Gaza) 

2 Palästina (Westbank) 

3 Israel 

4 Deutschland 

5 USA 

6 Sonstige 

 

2.1.2.  Rolle des oder der Hauptakteur:in 

Hier soll sich die Frage gestellt werden, welcher Kategorie der oder die Hauptakteur:in 

zugehörig ist. Im Falle der Hamas oder anderer bewaffneter Milizen ist Militär zu kodieren, 

außer es handelt sich um die Führungs-/Strategieebene der Hamas oder 

Behörden/Ministerien, dann soll die Kategorie der Politischen Elite zutreffen. Expert:innen sind 
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bspw. Wissenschaftler:innen, die sich mit dem Konflikt befassen und Geschehnisse einordnen 

oder kommentieren.  

Zahl Rolle des oder der Hauptakteur:in 

1 Politische Elite 

2 Militär 

3 Zivilgesellschaft 

4 NGO 

5 Supranationale Organisation 

6 Journalist:in 

7 Expert:in 

8 Sonstige 

 

2.1.3.  Darstellungsart des oder der Hauptakteur:in 

Hier soll kodiert werden, ob der/die Hauptakteur:in als handelnde:r Akteur:in im Beitrag 

auftaucht oder ob der/die Hauptakteur:in direkt oder indirekt zitiert wird. Treffen mehrere 

Kategorien zu, ist folgende Hierarchisierung zu befolgen: Gibt es ein direktes Zitat, wird immer 

eben jenes kodiert. Nur, wenn es keines gibt, aber ein indirektes Zitat vorliegt, wird dieses 

kodiert. Liegt weder ein direktes noch ein indirektes Zitat vor, wird die Kategorie Handelnde:r 

oder Genannte:r Akteur:in kodiert.  

Zahl Darstellungsart des oder der Hauptakteur:in 

1 Direktes Zitat 

2 Indirektes Zitat 

3 Handelnde:r oder Genannte:r Akteur:in 

 

2.1.4.  Abbildung des oder der Hauptakteur:in 

Hier soll kodiert werden, ob der/die Hauptakteur:in auf dem Bild/Video abgebildet wird. Liegt 

kein Bild oder Video vor, soll -99 eingetragen werden.  

Zahl Abbildung des oder der Hauptakteur:in 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Kein Bild oder Video 

 

2.2. Nebenakteur:innen 
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Der oder die Nebenakteur:in ist die Person, Gruppe oder Institution, die inhaltlich den 

zweitmeisten Platz einnimmt. Sollte es mehrere Nebenakteur:innen in einem Beitrag geben, 

ist in diesem Fall die zuerst erwähnte Person, Gruppe oder Institution Nebenakteur:in. Dabei 

kann es sich um handelnde bzw. genannte oder zitierte Akteur:innen handeln. Diese Definition 

gilt für alle folgenden Kodierungen von Nebenakteur:innen.  

2.2.1. Nationalität des oder der Nebenakteur:in 

Hier soll die Nationalität der Nebenakteur:innen vermerkt werden. Treffen mehrere 

Nationalitäten zu, soll die Nationalität, aus deren Perspektive der oder die Akteur:in spricht 

oder handelt, kodiert werden. Ist also eine von zwei Nationalitäten israelisch oder 

palästinensisch, soll diese priorisiert kodiert werden.  

Zahl Nationalität des oder der Nebenakteur:in 

1 Palästina (Gaza) 

2 Palästina (Westbank) 

3 Israel 

4 Deutschland 

5 USA 

6 Sonstige 

-99 Kein:e Nebenakteur:in 

 

2.2.2. Rolle des oder der Nebenakteur:in 

Hier soll sich die Frage gestellt werden, welcher Kategorie der oder die Nebenakteur:in 

zugehörig ist. Im Falle der Hamas oder anderer bewaffneter Milizen ist Militär zu kodieren, 

außer es handelt sich um die Führungs-/Strategieebene der Hamas oder 

Behörden/Ministerien, dann soll die Kategorie der Politischen Elite zutreffen. Expert:innen sind 

bspw. Wissenschaftler:innen, die sich mit dem Konflikt befassen und Geschehnisse einordnen 

oder kommentieren.  

Zahl Rolle des oder der Nebenakteur:in 

1 Politische Elite 

2 Militär 

3 Zivilgesellschaft 

4 NGO 

5 Supranationale Organisation 

6 Journalist:in 

7 Expert:in 

8 Sonstige 
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-99 Kein:e Nebenakteur:in 

 

2.2.3. Darstellungsart des oder der Nebenakteur:in 

Hier soll kodiert werden, ob der oder die Nebenakteur:in als handelnde:r Akteur:in im Beitrag 

auftaucht oder ob der/die Nebenakteur:in direkt oder indirekt zitiert wird. Treffen mehrere 

Kategorien zu, ist folgende Hierarchisierung zu befolgen: Gibt es ein direktes Zitat, wird immer 

eben jenes kodiert. Nur, wenn es keines gibt, aber ein indirektes Zitat vorliegt, wird dieses 

kodiert. Liegt weder ein direktes noch ein indirektes Zitat vor, wird die Kategorie Handelnde:r  

oder Genannte:r Akteur:in kodiert.  

Zahl Darstellungsart des oder der Nebenakteur:in 

1 Direktes Zitat 

2 Indirektes Zitat 

3 Handelnde:r oder Genannte:r Akteur:in 

-99 Kein:e Nebenakteur:in 

 

2.2.4. Abbildung des oder der Nebenakteur:in 

Hier soll kodiert werden, ob der oder die Nebenakteur:in auf dem Bild/Video abgebildet wird. 

Liegt kein Bild oder Video vor, soll -99 eingetragen werden.  

Zahl Abbildung des oder der Nebenakteur:in 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Kein Bild oder Video 

 

2.3. Human Interest Story 

Hier soll kodiert werden, ob und aus welcher Perspektive der Beitrag eine Human Interest 

Story erzählt. Human Interest Stories sollen verstanden werden als  Erzählungen individueller 

Geschichten.  

Zahl Perspektive 

1 Israelische Perspektive 

2 Palästinensische Perspektive 

3 Andere Perspektive 

4 Keine Human Interest Story 
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2.4. Aussagen der israelischen Kriegspartei 
2.4.1. Erste Aussage der israelischen Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob eine Aussage der israelischen Kriegspartei zum Kriegsgeschehen 

oder zu den Kriegsfolgen im Beitrag wiedergegeben wird sowie ob eine journalistische 

Distanzierung stattfindet. Auf direkte Zitate kann insbesondere die Kategorie „Ohne 

Distanzierung“ und die Kategorie „Journalistische Einordnung“ zutreffen. Direkte Zitate sind 

dabei nur bei der Zitation ganzer Sätze gemeint. Werden nur einzelne Wörter direkt zitiert, ist 

die Kategorie „Anführungszeichen“ zu kodieren. Die Kategorie „Explizite Quellenangabe“ 

meint, dass nochmal ausdrücklich hervorgehoben wird nach welchen Angaben die Information 

zustande gekommen ist. Treffen neben der „Expliziten Quellenangabe“ noch weitere 

Kategorien zu (außer „Ohne Distanzierung“), dann sind eben jene priorisiert zu kodieren.  

Beispiele:  

Ohne Distanzierung: Zitat von Benjamin Netanyahu: „Während Israel alles in seiner Macht 

Stehende tut, um Zivilisten zu verschonen, (…) missbraucht die Hamas sie als menschliche 

Schutzschilde und tut alles dafür, um zu verhindern, dass sie in sichere Gegenden gehen“  

(Beitrag vom 11.11.23) oder „Bei einem israelischen Luftangriff wurde laut palästinensischen 

Angaben eine Schule getroffen; Israel verortet den Angriff nahe der Schule und prüft Opfer-

Angaben“ (Beitrag vom 10.07.24). 

Konjunktiv: „Israel meldet begrenzten Panzer-Vorstoß im Gazastreifen – bei dem kurzen 

Einsatz seien Hamas-Positionen angegriffen worden“ (Beitrag vom 26.10.23). 

Journalistische Einordnung: „Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere 

Waffen im Keller einer Klink im Gazastreifen entdeckt. Außerdem gebe es Hinweise, dass dort 

Geiseln festgehalten worden sein könnten. Die Terrormiliz Hamas weist die Vorwürfe zurück. 

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen“ (Beitrag vom 14.11.23). 

Explizite Quellenangabe: „Bei Bombenangriffen auf Ziele der islamistischen Hamas im 

Gazastreifen ist laut israelischem Militär ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet 

worden“ (Beitrag vom 14.10.23). 

Anführungszeichen: „Israels Regierungschef hat den tödlichen Luftangriff in Rafah Berichten 

zufolge als ‚tragischen Fehler‘ bezeichnet“ (Beitrag vom 27.05.24). 

Zahl Erste Aussage der israelischen Kriegspartei 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 
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5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 

 

2.4.2. Zweite Aussage der israelischen Kriegspartei 

Hier gelten die gleichen Kodierregeln wie für die erste Aussage der israelischen Kriegspartei.  

Zahl Zweite Aussage der israelischen Kriegspartei 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 

5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 

 

2.5. Aussagen der palästinensischen Kriegspartei 
2.5.1. Erste Aussage der palästinensischen Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob eine Aussage der palästinensischen Kriegspartei zum 

Kriegsgeschehen oder Kriegsfolgen im Beitrag wiedergegeben wird sowie ob eine 

journalistische Distanzierung stattfindet. Palästinensische Kriegspartei meint dabei die Hamas 

sowie weitere bewaffnete Milizen, die Palästinensische Autonomiebehörde ist nicht gemeint. 

Auf direkte Zitate kann insbesondere die Kategorie „Ohne Distanzierung“ und die Kategorie 

„Journalistische Einordnung“ zutreffen. Direkte Zitate sind dabei nur bei der Zitation ganzer 

Sätze gemeint. Werden nur einzelne Wörter direkt zitiert, ist die Kategorie 

„Anführungszeichen“ zu kodieren. Die Kategorie „Explizite Quellenangabe“ meint, dass 

nochmal ausdrücklich hervorgehoben wird nach welchen Angaben die Information zustande 

gekommen ist. Treffen neben der „Expliziten Quellenangabe“ noch weitere Kategorien zu 

(außer „Ohne Distanzierung“), dann sind eben jene priorisiert zu kodieren.  

Beispiele:  

Ohne Distanzierung: „Die militant-islamistische Hamas hat den Tod von drei israelischen 

Geiseln bekanntgegeben“ (Beitrag vom 12.02.24). 

Konjunktiv: „Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium bestreitet das, in dem 

Krankenwagen seien Verwundete transportiert worden“ (Beitrag vom 04.11.23). 

Journalistische Einordnung: „Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere 

Waffen im Keller einer Klink im Gazastreifen entdeckt. Außerdem gebe es Hinweise, dass dort 
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Geiseln festgehalten worden sein könnten. Die Terrormiliz Hamas weist die Vorwürfe zurück. 

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen“ (Beitrag vom 14.11.23). 

Anführungszeichen: „Die Terrororganisation Hamas erklärte über Medien, sie ‚begrüße‘ die 

Annahme der Resolution durch den Sicherheitsrat“ (Beitrag vom 11.06.24). 

Explizite Quellenangabe: „Mehr als acht Monate nach dem Angriff auf Israel weiß die 

Terrormiliz Hamas eigenen Angaben nach nicht, wie viel der rund 120 in Gaza vermuteten 

Geiseln noch leben“ (Beitrag vom 14.06.24). 

Zahl Erste Aussage der palästinensischen Kriegspartei 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 

5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 

 

2.5.2. Zweite Aussage der palästinensischen Kriegspartei 

Hier gelten die gleichen Kodierregeln wie für die erste Aussage der palästinensischen 

Kriegspartei.  

Zahl Zweite Aussage der palästinensischen Kriegspartei 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 

5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 

 

2.6. Aussagen von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 
2.6.1. Erste Aussage von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 

Hier soll kodiert werden, ob eine Aussage von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 

zum Kriegsgeschehen oder Kriegsfolgen im Beitrag wiedergegeben wird sowie ob eine 

journalistische Distanzierung stattfindet. Auf direkte Zitate kann insbesondere die Kategorie 

„Ohne Distanzierung“ und die Kategorie „Journalistische Einordnung“ zutreffen. Direkte Zitate 

sind dabei nur bei der Zitation ganzer Sätze gemeint. Werden nur einzelne Wörter direkt zitiert, 

ist die Kategorie „Anführungszeichen“ zu kodieren. Die Kategorie „Explizite Quellenangabe“ 
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meint, dass nochmal ausdrücklich hervorgehoben wird nach welchen Angaben die Information 

zustande gekommen ist. Treffen neben der „Expliziten Quellenangabe“ noch weitere 

Kategorien zu (außer „Ohne Distanzierung“), dann sind eben jene priorisiert zu kodieren.  

Beispiele 

Ohne Distanzierung: Zitat Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte: 

„Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige 

Güter vorenthalten, ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten“ (Beitrag vom 11.10.23). 

Anführungszeichen: „Die WHO wirft Israel ‚skrupellose‘ Angriffe auf eine Klinik im Gazastreifen 

vor“ (Beitrag vom 03.01.24). 

Explizite Quellenangabe: „Laut UN wurden beim Vorstoß auf Rafah zwei Grenzübergänge 

geschlossen und damit Hilfslieferungen unterbrochen“ (Beitrag vom 07.05.24). 

Zahl Erste Aussage von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 

5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 

 

2.6.2. Zweite Aussage von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 

Hier gelten die gleichen Kodierregeln wie für die erste Aussage der NGO, UN und/oder 

Hilfsorganisation. 

Zahl Zweite Aussage von NGOs, der UN und/oder Hilfsorganisationen 

1 Ohne Distanzierung 

2 Nutzung des Konjunktivs 

3 Journalistische Einordnung 

4 Anführungszeichen 

5 Explizite Quellenangabe 

-99 Keine Aussage 
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3. Block: Opferdarstellungen  
3.1. Nennung Opferzahlen  

Hier soll kodiert werden, welcher Partei zugehörige Opferzahlen genannt werden. Bei 

israelischen Opfern sollen auch die Geiseln miteinbezogen werden. Allerdings soll nur kodiert 

werden, wenn die Geiseln explizit genannt werden, bspw. durch die Nennung einer Anzahl. 

Die Erwähnung der Geiseln als bloße Verhandlungsmasse bspw. sind nicht zu kodieren. 

Zahl Nennung von Opferzahlen 

1 Israelische Opfer 

2 Palästinensische Opfer 

3 Israelische und palästinensische Opfer 

4 Andere Opfer 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.2. Israelische Opfer  
3.2.1. Täter:innennennung 

Hier soll untersucht werden, ob bei israelischen Opfern die Täter:innen benannt werden. Die 

Kategorie „Eigenviktimisierung“ ist zu kodieren, wenn „Angehörige einer der Konfliktparteien 

als Opfer von Handlungen der eigenen Seite dargestellt werden“ (Gaisbauer 2012: 3). 

Kommen in einem Beitrag mehrere Opferangaben vor, soll die überwiegend zutreffende 

Kategorie kodiert werden. Gibt es keine überwiegende Kategorie, soll die erste Opferangabe 

kodiert werden.  

Beispiel Eigenviktimisierung: „Nach Armeeangaben erschossen israelische Streitkräfte im 

Gazastreifen gestern irrtümlich drei männliche Geiseln“ (Beitrag vom 16.12.23). 

Zahl Täter:innennennung bei israelischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

3 Eigenviktimisierung 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.2.2. Passivkonstruktionen 

Hier soll untersucht werden, ob Passivkonstruktionen für die Darstellung von Opferzahlen 

genutzt werden. Kommen in einem Beitrag mehrere Opferangaben vor, soll die überwiegend 

zutreffende Kategorie kodiert werden. Gibt es keine überwiegende Kategorie, soll die erste 

Opferangabe kodiert werden.  
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Beispiel: „Bei den Großangriffen der Terrororganisation sind mindestens 500 Menschen in 

Israel getötet worden“ (Beitrag vom 08.10.23). 

Zahl Passivkonstruktionen bei israelischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.2.3. Nähere Informationen zu Opfern 

Hier soll untersucht werden, ob nähere Informationen zu den Opfern gegeben werden, wie 

bspw. Alter oder Namen. Dabei reicht es aus, wenn dies auf ein Opfer zutrifft.  

Beispiel: „Israels Militär findet Leiche von Shani Louk“ (Beitrag vom 17.05.24). 

Zahl Nähere Informationen zu israelischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.2.4. Infragestellung der Opferzahlen 

Hier soll kodiert werden, ob die Opferzahlen in Frage gestellt werden. Dies kann bspw. über 

die Zusätze, dass die Zahlen nicht überprüfbar sind oder Formulierungen mit „sollen“ und dem 

Konjunktiv erfolgen. Wird „Ja“ kodiert, soll in den Anmerkungen hinzugefügt werden, auf 

welche Art und Weise dies erfolgt.  Hier reicht aus, wenn eine (falls mehrere vorhanden) 

Opferangabe in Frage gestellt wird.  

Beispiel Infragestellung: „Mehr als 100 Menschen sollen in den Gazastreifen verschleppt 

worden sein“ (Beitrag vom 10.10.23). 

Zahl Infragestellung der israelischen Opferzahlen 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 
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3.3. Palästinensische Opfer 
3.3.1. Täter:innennennung 

Hier soll untersucht werden, ob bei palästinensischen Opfern die Täter:innen benannt werden. 

Die Kategorie „Eigenviktimisierung“ ist zu kodieren, wenn „Angehörige einer der 

Konfliktparteien als Opfer von Handlungen der eigenen Seite dargestellt werden“ (Gaisbauer 

2012: 3). Kommen in einem Beitrag mehrere Opferangaben vor, soll die überwiegend 

zutreffende Kategorie kodiert werden. Gibt es keine überwiegende Kategorie, soll die erste 

Opferangabe kodiert werden.  

Beispiel Eigenviktimisierung: „Die Hamas nutzen Zivilistinnen und Zivilisten dabei immer 

wieder als menschliche Schutzschilde“ (Beitrag vom 11.10.23). 

Zahl Täter:innennennung bei palästinensischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

3 Eigenviktimisierung 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.3.2. Passivkonstruktionen 

Hier soll untersucht werden, ob Passivkonstruktionen für die Darstellung von Opferzahlen 

genutzt werden. Kommen in einem Beitrag mehrere Opferangaben vor, soll die überwiegend 

zutreffende Kategorie kodiert werden. Gibt es keine überwiegende Kategorie, soll die erste 

Opferangabe kodiert werden.  

Beispiel: Nach Angaben eines örtlichen Krankenhauses wurden dort bei einem Angriff fünf 

Menschen getötet (Beitrag vom 07.05.24). 

Zahl Passivkonstruktionen bei palästinensischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.3.3. Nähere Informationen zu Opfern 

Hier soll untersucht werden, ob nähere Informationen zu den Opfern gegeben werden, wie 

bspw. Alter oder Namen. Dabei reicht es aus, wenn dies auf ein Opfer zutrifft. 

Beispiel: „Israels Armee hat die Tötung des dritthöchsten Hamas-Führers im Gazastreifen 

bestätigt. Marwan Issa und ein weiterer Hamas-Führer seien bei einem israelischen Luftangriff 

vor zwei Wochen getötet worden“ (Beitrag vom 27.03.24). 

Online-Anhang zu 978-3-68900-601-3: Ann Sophie Stapenhorst, "Konfliktsensitive Berichterstattung", Tectum Verlag 2026. Alle Rechte vorbehalten.



 17 

Zahl Nähere Informationen zu palästinensischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 

 

3.3.4. Infragestellung der Opferzahlen 

Hier soll kodiert werden, ob die Opferzahlen in Frage gestellt werden. Dies kann bspw. über 

die Zusätze, dass die Zahlen nicht überprüfbar sind oder Formulierungen mit „sollen“ und dem 

Konjunktiv erfolgen. Wird „Ja“ kodiert, soll notiert werden, auf welche Art und Weise dies 

erfolgt. Hier reicht aus, wenn eine (falls mehrere vorhanden) Opferangabe in Frage gestellt 

wird.  

Beispiel: „Fünf Zivilist:innen seien dabei getötet worden“ (Beitrag vom 03.01.24). 

Zahl Infragestellung der palästinensischen Opfern 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Opferzahlen 

 

4. Block: Narrative 
4.1. Rechtfertigung des militärischen Vorgehens  
4.1.1. Rechtfertigung des Vorgehens der israelischen Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob Rechtfertigungen und damit Narrative der israelischen Kriegspartei 

auf das militärische Vorgehen folgend, genannt werden. Dabei ist unerheblich, ob die Nennung 

in Zitaten oder Textbeiträgen der Redaktion erfolgt. Dies könnten bspw. sein: 

Selbstverteidigung oder Waffenlager der Hamas. Wird „Ja“ kodiert, soll in den Anmerkungen 

stichwortartig notiert werden, um welche Rechtfertigung es sich handelt. Wird in dem Beitrag 

kein militärisches Vorgehen beschrieben, wird -99 notiert.  

Beispiel: „Israels Armee hat einen Angriff auf einen Krankenwagen in Gaza bestätigt, der ihren 

Angaben nach von Terroristen genutzt wurde“ (Beitrag vom 04.11.23). 

Zahl Rechtfertigung des Vorgehens der israelischen Kriegspartei 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Angabe 
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4.1.2. Rechtfertigung des Vorgehens der palästinensischen Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob Rechtfertigungen und damit Narrative der palästinensischen 

Kriegspartei auf das militärische Vorgehen folgend, genannt werden. Dabei ist unerheblich, ob 

die Nennung in Zitaten oder Textbeiträgen der Redaktion erfolgt. Dies könnten bspw. sein: 

Unterdrückung oder Widerstand gegen Besatzung Wird „Ja“ kodiert, soll in den Anmerkungen 

stichwortartig notiert werden, um welche Rechtfertigung es sich handelt. Wird in dem Beitrag 

kein militärisches Vorgehen beschrieben, wird -99 notiert.  

Beispiel: Zitat von Mahmoud Abbas: „Das palästinensische Volk hat das Recht sich gegen den 

Terror der Siedler und Besatzungstruppen zu verteidigen“ (Beitrag vom 07.10.23). 

Zahl Rechtfertigung des Vorgehens der palästinensischen Kriegspartei 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Keine Angabe  

 

4.2. Völkerrechtliche Einordnung   
4.2.1. Völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der israelischen Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob eine völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der israelischen 

Kriegspartei vorliegt. Dies kann durch die Redaktion, aber auch durch die Zitation von 

Akteur:innen erfolgen. Hinzuzählen und gesondert, da nicht zwangsläufig mit einer aktiven 

Handlung verbunden, soll hier auch die Einordnung der Westbank als „besetzt“ oder andere 

Gebiete als „annektiert“. Wird in dem Beitrag kein militärisches Vorgehen beschrieben, wird -

99 notiert. Wird „Ja“ kodiert, soll die Einordnung stichwortartig notiert werden. 

Beispiel: Zitat von Dennis Francis, Präsident UN-Vollversammlung: „Im Moment erleben wir 

einen Angriff auf die Zivilbevölkerung, den Zusammenbruch der humanitären Systeme und 

eine erhebliche Missachtung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts“ (Beitrag 

vom 13.12.23). 

Zahl Völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der israelischen Kriegspartei 

1 Ja 

2 Ja: „Besetzte oder annektierte Gebiete“ 

3 Nein 

-99 Keine Angabe 

 

 

Online-Anhang zu 978-3-68900-601-3: Ann Sophie Stapenhorst, "Konfliktsensitive Berichterstattung", Tectum Verlag 2026. Alle Rechte vorbehalten.



 19 

4.2.2. Völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der palästinensischen 
Kriegspartei 

Hier soll kodiert werden, ob eine völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der 

palästinensischen Kriegspartei vorliegt. Dies kann durch die Redaktion, aber auch durch die 

Zitation von Akteur:innen erfolgen. Gesondert soll hier das Wort „Terrorismus“ als Einordnung 

kodiert werden. Allerdings soll dies nur kodiert werden, wenn explizit die Handlung als 

terroristisch beschrieben wird. Die Bezeichnung der Hamas als „Terrororganisation“ soll 

demnach nicht kodiert werden, da dies bereits mit einer anderen Variable erfasst wird. Wird in 

dem Beitrag kein militärisches Vorgehen beschrieben, wird -99 notiert. Wird „Ja“ kodiert, soll 

die Einordnung stichwortartig notiert werden.  

Beispiel: „Der UN-Hochkommissar kritisiert die Terror-Attacken der Hamas scharf. Er sei 

empört über die Hinrichtungen und fordert die unverzügliche und bedingungslose Freilassung 

aller Gefangenen. ‚Geiselnahme ist nach internationalem Recht verboten‘, betonte er“ (Beitrag 

vom 11.10.23). 

Zahl Völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens der palästinensischen Kriegspartei 

1 Ja 

2 Ja: „Terrorismus“ 

3 Nein 

-99 Keine Angabe 

 

4.3. Lösungsmöglichkeiten  
4.3.1. Nennung von Lösungsmöglichkeiten 

Hier soll kodiert werden, ob und welche Lösungsmöglichkeiten des Israel-Palästina-Konfliktes 

benannt werden. Dies soll auch kodiert werden, wenn die Möglichkeiten in einem Zitat genannt 

werden. 

Zahl Lösungsmöglichkeiten 

1 Zweistaatenlösung 

2 Einstaatenlösung 

3 Förderale Lösung 

4 Militärische Lösung 

5 Andere Lösung 

6 Mehrere Lösungen 

7 Keine Lösung 
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4.3.2. Sprecher:in 

Hier soll kodiert werden, von welcher Partei die Lösungsmöglichkeiten in den Beiträgen 

benannt werden.  

Zahl Sprecher:in 

1 Redaktion 

2 Israel 

3 Palästina 

4 USA 

5 Deutschland 

6 UN 

7 NGOs/Hilfsorganisationen 

8 Expert:innen 

9 Andere 

-99 Keine Lösung 

 

4.4. Transparenz über die erschwerte journalistische Arbeit 

Hier soll kodiert werden, ob in den Beiträgen transparent gemacht wird, dass die journalistische 

Arbeit zum aktuellen Gazakrieg bspw. durch den fehlenden Zugang zum Gazastreifen 

erschwert ist.  

Zahl Transparenz über die erschwerte journalistische Arbeit 

1 Ja 

2 Nein 

 

5. Block: Kritik 
5.1. Kritik am militärischen Vorgehen Israels 

Hier soll kodiert werden, ob Kritik am militärischen Vorgehen Israels abgebildet wird. Dabei 

sind Berichte über die schlechte humanitäre Lage nur zu kodieren, wenn dabei auch aktiv und 

direkt Kritik am israelischen Vorgehen geübt wird. Das Benennen der Kriegsfolgen ohne 

Verknüpfung mit der israelischen Kriegsstrategie soll dabei nicht ausreichen. Das gleiche gilt 

für den Ruf nach einer Waffenruhe. 

Beispiel: Zitat Emmanuel Macron: „Es gibt keine Rechtfertigung dafür Zivilisten anzugreifen. 

Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören“ (Beitrag vom 11.11.23). 
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Zahl Kritik am militärischen Vorgehen Israels 

1 Ja 

2 Nein 

-99 Militärisches Vorgehen ist nicht Gegenstand des Beitrages 

 

5.2. Sprecher:in der Kritik 

Hier soll die Zugehörigkeit des:der Sprecher:in der Kritik kodiert werden. 

Zahl Sprecher:in der Kritik 

1 Hamas 

2 Israelische Opposition 

3 Deutschland 

4 USA 

5 UN 

6 NGOs 

7 Westbank 

8 Andere 

-99 Keine Kritik 

 

6. Block: Wortwahl 
6.1. Bezeichnungen der israelischen Kriegspartei 

Hier sollen alle Bezeichnungen, die die Redaktion für die israelische Kriegspartei wählt, notiert 

werden. Das können Nomen aber auch Adjektive sein. Im Anschluss an die Sammlung soll die 

Abstraktion und Wertungen der Bezeichnungen analysiert werden.  

6.2. Bezeichnungen der Kriegshandlung der israelischen Kriegspartei 

Hier sollen alle Bezeichnungen, die die Redaktion für die Kriegshandlungen der israelischen 

Kriegspartei wählt, notiert werden. Das können Nomen aber auch Adjektive sein. Im Anschluss 

an die Sammlung soll die Abstraktion und Wertungen der Bezeichnungen analysiert werden.  

6.3. Bezeichnungen der palästinensischen Kriegspartei 

Hier sollen alle Bezeichnungen, die die Redaktion für die palästinensische Kriegspartei wählt, 

notiert werden. Das können Nomen aber auch Adjektive sein. Im Anschluss an die Sammlung 

soll die Abstraktion und Wertungen der Bezeichnungen analysiert werden.  

6.4. Bezeichnungen der Kriegshandlung der palästinensischen Kriegspartei 

Hier sollen alle Bezeichnungen, die die Redaktion für die Kriegshandlungen der 

palästinensischen Kriegspartei wählt, notiert werden. Das können Nomen aber auch Adjektive 
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sein. Im Anschluss an die Sammlung soll die Abstraktion und Wertungen der Bezeichnungen 

analysiert werden.  

6.5. Bezeichnungen der Lage 

Hier sollen alle Bezeichnungen, die die Redaktion für die Definition der Lage nutzt, notiert 

werden. Das können bspw. Begriffe wie Krieg oder Auseinandersetzung sein. Im Anschluss 

kann sich so die Veränderung der Begriffe im Zeitverlauf angesehen und analysiert werden.  
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